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INFORMATION DES GESUNDHEITSAMTES  
 
Nichtakademische Heilberufe 

 
 

Erteilung der Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung auf Grund 
einer im Ausland erworbenen Ausbildung in einem nichtakademischen 
Heilberuf 

 

  

Anlass und 
gesetzliche Grundlage 
 

Sie haben im Ausland eine Ausbildung in einem nichtakademischen Heilbe-
ruf erfolgreich abgeschlossen, wohnen nun im Kreis Recklinghausen und 
möchten im Kreisgebiet Ihren Beruf unter Führung der entsprechenden Be-
rufsbezeichnung ausüben. 
 
Dafür ist es notwendig, dass Ihre Ausbildung als gleichwertig mit der entspre-
chenden deutschen Ausbildung anerkannt wird. 
 
Das Verfahren der Berufsanerkennung von im Ausland erworbenen Berufs-
abschlüssen wurde auf EU-Ebene mit der Richtlinie über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen (EU-Richtlinie 2005/36/EG) geregelt. 
 
Für die Anerkennung ist die Bezirksregierung Münster zuständig. 
 
Die Gesundheitsämter der Kreise und kreisfreien Städte sind dafür zuständig, 
die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung zu erteilen. 
 
Diese Regelung bezieht sich auf folgende Berufe: 

- Ergotherapeut/in 
- Fachgesundheits- und Krankenpfleger/in, Fachgesundheits- und Kin-

derkrankenpfleger/in in der Intensivpflege und Anästhesie 
- Fachgesundheits- und Krankenpfleger/in, Fachgesundheits- und Kin-

derkrankenpfleger/in, Fachaltenpfleger/in in der psychiatrischen Pfle-
ge 

- Fachgesundheits- und Krankenpfleger/in, Fachgesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger/in in der Krankenhaushygiene (Hygienefachkraft) 

- Fachgesundheits- und Krankenpfleger/in, Fachgesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger/in für den Operationsdienst 

- Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in 
- Gesundheits- und Krankenpfleger/in 
- Gesundheits- und Krankenpflegeassistent/in (Krankenpflegehelfer/in) 
- Hebamme, Entbindungspfleger (hierzu beachten Sie bitte auch das 

Informationsblatt: Fortbildungs- und Dokumentationspflicht) 
- Logopäde/in 
- Masseur/in und med. Bademeister/in 
- Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in 
- Medizinisch-technische/r Laboratoriumsassistent/in 
- Medizinisch-technische/r Assistent/in für Funktionsdiagnostik 
- Orthoptist/in 
- Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in 
- Physiotherapeut/in 
- Podologe/in (hierzu beachten Sie bitte auch das Informationsblatt: 

Podologie – Med. Fußpflege) 
 

Nach Feststellung der Gleichwertigkeit durch die Bezirksregierung 
Münster können Sie beim Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen 
die Erlaubnis zur Führung der entsprechenden Berufsbezeichnung un-
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https://eservice2.gkd-re.de/bsointer001/DokumentServlet?dokumentenname=001l6707.doc


Information der Kreisverwaltung Recklinghausen - Vestischer Gesundheitsdienst - 
www.kreis-recklinghausen.de  Gesundheitsamt        Stand 19.05.2022 

ter der Vorlage des Feststellungsbescheides des Landesprüfungsamtes 
beantragen. 
 

Welche Unterlagen müs-
sen beim Gesundheits-
amt eingereicht werden? 
 
 

Voraussetzung für die Erlaubnis zur Führung einer der o. g. Berufsbezeich-
nungen sind: 

- gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufs, 
- keine Einträge im polizeilichen Führungszeugnis, die an der Zuverläs-

sigkeit bei der Berufsausübung zweifeln lassen, 
- ausreichende Deutschkenntnisse. 

 
Wenn Sie die Erlaubnis zur Führung einer Berufsbezeichnung beantragen 
möchten, reichen Sie bitte folgende Unterlagen beim Gesundheitsamt des 
Kreises Recklinghausen ein: 
 

- Antragsformular (steht als pdf-Datei zur Verfügung und kann am PC 
ausgefüllt und ausgedruckt werden), 

- Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Münster, 
- ärztliches Attest über die gesundheitliche Eignung zur Berufsaus-

übung, nicht älter als drei Monate (Vordruck steht als pdf-Datei zur 
Verfügung), 

- amtliches Führungszeugnis der Belegart O, zu beantragen beim Ein-
wohnermeldeamt Ihres Wohnortes, nicht älter als drei Monate, 

- beglaubigte Fotokopie Ihres Ausbildungsnachweises aus Ihrem 
Heimatland. 

 
Zur Feststellung der für die Berufsausübung erforderlichen Sprachkenntnisse 
setzen Sie sich bitte zwecks Terminabsprache mit den unten genannten An-
sprechpartnern in Verbindung. Die erforderlichen Sprachkenntnisse (schrift-
lich, mündlich, Umgangs- und Fachsprache) sind gegebenenfalls in einer 
Sprachüberprüfung im Gesundheitsamt nachzuweisen. 
 

Welche Kosten fallen an? 
 
 

Für die Erteilung der Erlaubnisurkunde werden Verwaltungsgebühren nach 
landesrechtlichen Vorschriften in Höhe von 60,00 € und für die Sprachüber-
prüfung in Höhe von 80,00 € erhoben. Die Gebühr ist nach Erhalt eines Ge-
bührenbescheides von Ihnen zu überweisen. 
 
Die Bearbeitungsgebühren fallen anteilig auch bei einer Ablehnung durch das 
Gesundheitsamt oder Zurückziehung des Antrags durch den Antragsteller an, 
soweit mit der Bearbeitung bereits begonnen worden ist (§ 15 Abs. 2 Gebüh-
rengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen). 
 

Kontakt zur Bezirksregie-
rung Münster 

Servicestelle PuG 
Zentrale Anerkennungsstelle für Pflege- und Gesundheitsfachberufe 
Telefonische Sprechzeit: Montag – Freitag von 10.00 bis 14.00  
Telefon: 0251 411-2444 
Telefax: 0251 411-82444 
E-Mail: pug-anerkennung@brms.nrw.de 
 
Hausadresse 
Bezirksregierung Münster 
Dezernat 24 – PuG 
Domplatz 1-3 
48143 Münster 
https://www.bezreg-
muenster.de/de/gesundheit_und_soziales/zag/servicestelle_pug/index.html 
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IHRE ANSPRECHPARTNER* INNEN  
 

 Wolfgang Duffner Tel.:     02361/53-3444 
  Fax:     02361/53-68 3444  
  E-Mail: w.duffner@kreis-re.de 
   
 Sükran Özceylan Tel.:     02361/53-3842 
  Fax:     02361/53-68 3842  
  E-Mail: s.oezceylan@kreis-re.de 
   
 Lisa Rudolph Tel.:     02361/53-3544 
  Fax:     02361/53-68 3544 
  

 
Johanna Steinkamp 

E-Mail: l.rudolph@kreis-re.de 
 
Tel.:     02361/53-3944 
Fax:     02361/53-68 3944  
E-Mail: j.steinkamp@kreis-re.de 
 

 
 

 

http://www.kreis-recklinghausen.de/
mailto:w.duffner@kreis-re.de
mailto:s.oezceylan@kreis-re.de
mailto:l.rudolph@kreis-re.de

